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 Veröffentlicht am 15.03.1988

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §23 Z2;

Rechtssatz

Bei der Frage, ob und inwieweit das Kapitalkonto des Kommanditisten oder des unechten stillen Gesellschafters

negativ ist, ist auch auf fiktive Verluste wie solche aus Investitionsfreibeträgen Bedacht zu nehmen.
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